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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die WES Green GmbH, Europa-Allee 6, 
54343 Föhren, plant im Stadtteil Hinter-
hausen, in der Flur 10 in der Gewanne „Auf 
Litt“die Errichtung einer Freiflächen Foto-
voltaikanlage. 

Der ca. 17 ha große Solarpark soll auf 
den landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen südlich von Hinterhausen entstehen. 
Das Plangebiet befindet sich westlich des 
Kreuzungsbereichs der K77 und der K 31.  

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen ausgebauten Feldwirtschaftsweg am 
nördlichen Rand des Geltungsbereiches  der 
von der K 77 abzweigt - gewährleistet.

Für die Nutzung der Wirtschaftswege wird 
eine Sondernutzungsvereinbarung mit der 
Ortsgemeinde abgeschlossen. Für den An-
schluss an die K 77 wird eine Sondernut-
zungserlaubnis beim Landesbetrieb Mobili-
tät in Gerolstein beantragt.

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger.  

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-
te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

In § 2 Satz 1 EEG 2023 wird der Errichtung 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes, 
was sich zusätzlich aus § 1a Abs. 5 BauGB 
ergibt.

Durch die Errichtung des geplanten 
Solarparks wird ein aktiver Beitrag zum 
konsequenten Ausbau erneuerbarer Ener-
gien im Landkreis Vulkaneifel geleistet.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtli-
che Zulässigkeit des Solarparks nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Pla-
nung nicht realisierungsfähig. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Realisierung der Freiflächenfotovol-
taikanlage zu schaffen, hat die Stadt Ge-
rolstein gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Freiflächenfotovoltaik Hinterhausen“ 
beschlossen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes zu entnehmen. Er umfasst eine 
Fläche von insgesamt ca. 17 ha.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht ist 
gesonderter Bestandteil der Begründung. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der 
Verbandsgemeinde Gerolstein stellt ak-
tuell für den Geltungsbereich eine Fläche 
für die Landwirtschaft dar. Der vorliegen-
de Bebauungsplan widerspricht damit dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, 
wonach Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln sind. Der Flä-
chennutzungsplan wird im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert.  
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich südlich 
des Siedlungskörpers des Stadtteils Hinter-
hausen, westlich des Kreuzungsbereichs der 
K77 und der K 31, zwischen der Waldfläche 
und den beiden Straßen, auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

•	 im Norden durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, Wald und die Straßen-
verkehrsfläche der K 77,

•	 im Westen durch landwirtschaftliche 
Flächen und Wald,

•	 im Süden und Osten durch die Straßen-
verkehrsfläche der K 77 bzw. K 31 und 
den dahinterliegenden landwirtschaftli-
chen Flächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Gebiet ist von Waldflächen und land-
wirtschaftlich genutzten Flächen umgeben. 
Im Norden des Plangebietes verläuft die K 
77, welche dann an der nordöstlichen Ecke 
des Geltungsbereiches auf die K 31 trifft. 
Diese führt wiederum an der Grenze des 
Geltungsbereichs entlang nach Süden. 

Am westlichen Rand des Geltungsbereiches 
befindet sich Wald. 

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich im Eigentum 
von Privaten. Die Flächen werden für die 

Dauer des Betriebs von dem Betreiber des 
Solarparks gepachtet. Von den betroffenen 
Landwirten wurden durch den Vorhabenträ-
ger Unbedenklichkeitsschreiben eingeholt. 

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Norden von ca. 
530m ü.NN auf ca. 510m ü. NN nach Sü-
den ab. 

Die Topografie wirkt sich in keiner Weise 
auf die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes aus. 

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen ausgebauten Feldwirtschaftsweg am 
nördlichen Rand des Geltungsbereiches- 
der von der K 77 abzweigt - gewährleistet.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2025); Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

K 77

Richtung Büdesheim

Richtung Birres-
born

K 77

K 31

K 31

Richtung Hinterhausen

Richtung Kopp
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Für die Errichtung bzw. den Betrieb der Fo-
tovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Anlieferung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-
nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet 
und durch Kabel in die Wechselrichter ge-
leitet. Die Wechselrichter werden entweder 
als String-Wechselrichter oder als sog. Zen-
tralwechselrichter in Kompaktstationen inkl. 
Trafostationen auf der Fläche installiert.

Außerdem ist es möglich, dass der Solarpark 
in Zukunft mit einem Stromspeicher kombi-
niert wird.

Es fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, so-
wie in Grundzügen alternative Formen 
der Bodennutzung und Erschließung. Da-
durch wird sichergestellt, dass der geplan-
te Standort private und öffentliche Belange 
so gering wie möglich beeinträchtigt (Ver-
träglichkeit) und die Planungsziele am bes-
ten erreicht. 

Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die 
öffentliche Sicherheit kommt erneuerba-
ren Energien in der Schutzgüterabwägung 
gem. § 2 EEG 2023 eine Vorrangstellung 
zu. Diese Bedeutung verdrängt das Gewicht 
potenzieller Nutzungsalternativen für die 
gewählte Fläche. 

In der Standortalternativenprüfung durch 
den Entwickler schieden Gebiete durch 
harte Kriterien, wie z.B. die Lage in NATU-
RA-2000-Gebieten aus. Zudem wurde die 
Machbarkeit, z.B. die Wirtschaftlichkeit und 
die Nähe zum nächsten möglichen Netzan-

schlusspunkt geprüft. Standortalternativen 
im kommunalen Gebiet wurden dadurch 
ausgeschlossen. 

In Ermangelung überzeugender Alternati-
ven und da die lokalen Entwicklungsziele 
an anderen Stellen nicht besser umgesetzt 
werden können, handelt es sich nach Wür-
digung offensichtlicher Planungsvarianten 
bei der vorgesehenen Planung um eine aus-
gewogene Lösung. 

Auf dem Standort selbst wurden mehre-
re Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik- 
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die im Bebau-
ungsplan dargestellte Alternative allerdings 
die einzige, welche alle erforderlichen funk-
tionalen Anforderungen erfüllt.

Gleichzeitig bedingt die bereits bestehen-
de Erschließung des Gebietes eine Mini-
mierung der ökologischen Beeinträchti-
gungen und damit eine größtmögliche 
Umweltverträglichkeit.

Der Kriterienkatalog der Verbandsgemeinde 
Gerolstein wird beachtet. 

Kriterienkatalog der VG Gerolstein mit Beschluss vom 16.09.2021, Quelle: VG Gerolstein

Kriterienkatalog der VG Gerolstein mit Beschluss vom 16.09.2021, Quelle: VG Gerolstein
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Trier (1. Änderungsentwurf September 2024, mit 2. 
Anhörung Dezember 2024) )

zentralörtliche Funktion Mittelzentrum

Ziele und Grundsätze gem. 4. Teilfort-
schreibung LEP IV vom 17. Januar 2023

G 161

•	 „Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 
und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut 
werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderations-, Koor-
dinations- und Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von 
erneuerbaren Energien geschaffen werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 161

•	 „Die Lösung raumordnerischer Konflikte in Bezug auf die Umsetzung energiepoliti-
scher Vorgaben ist eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung. Auftretende Nut-
zungskonflikte zum Beispiel zwischen der Sicherung des Freiraums und der Nutzung 
freiraumaffiner energetischer Potenziale sind hier zu lösen. Aufgrund der mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien verbundenen Eingriffe sind beispielsweise die Belange 
des Arten- und Biotopschutzes, der Schutz des Landschaftsbildes oder die Belange 
von Erholung und Fremdenverkehr mit den Anforderungen an Klima- und Ressour-
censchutz oder der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe in Einklang zu brin-
gen.“

G 166

•	 „Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen insbesondere auch entlang von linienförmi-
gen Infrastrukturtrassen errichtet werden. Bei der Berücksichtigung von ertrags-
schwachen landwirtschaftlichen Flächen soll die jeweilige regionaltypische Ertrags-
messzahl zu Grunde gelegt werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 166

•	 „Auch bei der Errichtung von selbstständigen Photovoltaikanlagen soll dem Gedan-
ken des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der Berücksichtigung von 
Schutzaspekten Rechnung getragen werden. Daher kommen insoweit insbesondere 
zivile und militärische Konversionsflächen sowie ertragsschwache, artenarme oder 
vorbelastete Ackerflächen, Grünlandflächen als Standorte in Betracht. Durch natur-
verträgliche und biodiversitätsfreundliche Ausgestaltung der Freiflächen-Photovolta-
ikanlagen, die nur eine geringe oder gar keine Eingriffskompensation erforderlich 
macht, kann dem Gedanken des Flächensparens ebenfalls Rechnung getragen wer-
den. Auch die Nutzung von Deponieflächen kann in Frage kommen.

•	 Hinweise zu artenarmen Acker- und Grünlandbiotopen lassen sich aus der Kartieran- 
leitung der Biotoptypen in Rheinland-Pfalz ableiten, die im Landschaftsinformations- 
system der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) unter „Fachinformatio-
nen Biotope“ zu finden ist. Gesetzlich geschützte Grünlandbiotope sind stets arten-
reich und zählen daher nicht zu den artenarmen Biotoptypen. Hinweise zur Ertrags-
schwäche lassen sich z. B. auch aus der Bodenwertzahl ableiten, die jedoch regional 
zu differenzieren ist. Als Kenngröße ist hierzu die Ertragsmesszahl (EMZ) gemäß § 9 
des Bodenschätzungsgesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150; 3176), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 
1794), heranzuziehen. Die landesweite durchschnittliche EMZ liegt bei ca. 35. Ent-
sprechend kann landesweit davon ausgegangen werden, dass Flächen mit einer EMZ 
kleiner als 35 tendenziell ertragsschwächer sind. Im Speziellen können auf Ebene der 
zuständigen kommunalen Verwaltungseinheiten die lokal typischen durchschnittli-
chen EMZ abweichen. In diesen Fällen sollen die jeweils zuständigen Träger der 
Bauleitplanung die lokal typischen durchschnittlichen EMZ zur angemessenen Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe ihrer
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Kriterium Beschreibung

Abwägung zugrunde legen.

•	 Großflächige Photovoltaikanlagen, die im Außenbereich als selbstständige Anlagen 
errichtet werden sollen, sind nach dem geltenden Baugesetzbuch grundsätzlich nur 
im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zulässig.“

Ziele und Grundsätze gem. ROP Trier 1985, 
mit Teilfortschreibung 1995

•	 Sehr gut bis gut geeignete landwirtschaftliche Nutzfläche

•	 Landwirtschaftliche Nutzfläche (einschließlich Grenzertragsböden) 

Die vorliegende Planung widerspricht den raumordnerischen Zielen des ROP Trier nicht, 
da sich zwischen und unterhalb der Module ein extensives Grünland entwickeln kann. 

Ziele und Grundsätze gem. ROP Trier 
(Entwurf September 2024), nicht rechts-
kräftig

•	 Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus (G 162)
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Kriterium Beschreibung

G 162

•	 Zur Sicherung und Entwicklung der landschaftsbezogenen Erholung und des Touris-
mus in der Region Trier werden die Erholungs- und Erlebnisräume von landesweiter 
und regionaler Bedeutung als Vorbehaltsgebiete für Erholung und Tourismus festge-
legt. Innerhalb der Vorbehaltsgebiete soll bei allen raumbedeutsamen Vorhaben und 
Maßnahmen darauf geachtet werden, dass die landschaftliche Eignung dieser Ge-
biete für die landschaftsbezogene Erholung und den Tourismus erhalten bleibt.

Begründung / Erläuterung zu G 162

•	 In Kenntnis der besonderen Bedeutung der landschaftsbezogenen Erholung für den 
Tourismus in der Region Trier werden die Erholungs- und Erlebnisräume von landes-
weiter und regionaler Bedeutung als Vorbehaltsgebiete für Erholung und Tourismus 
festgelegt. Diese stellen die in der Region Trier bedeutsamen Landschaftsräume für 
Erholung und Tourismus dar. In diesen Räumen soll als Grundlage des Tourismus die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
gesichert und entwickelt werden. Bei allen Nutzungsansprüchen in den Vorbehalts-
gebieten soll darauf hingewirkt werden, dass die Eignung der Erholungs- und Erleb-
nisräume für eine landschaftsbezogene Erholung erhalten bleibt.

Landschaftsprogramm •	 Das Untersuchungsgebiet gehört zu der Großlandschaft Osteifel „Kyll-Vulkaneifel“ 
(276.80).

•	 Dieser Landschaftsraum ist Teil der nördlichen Vulkaneifel, die sich von der südlichen 
Vulkaneifel durch das kuppenreiche Relief und die geringe Anzahl an Maarbildungen 
abhebt. Die Kyll-Vulkaneifel bildet eine Berg- und Hügellandschaft, die durch Lava- 
und Basaltkegel von bis zu 500 m ü.NN mit dazwischen liegenden, breiten Einsen-
kungen und flächigen Lavadecken und Basaltströmen gekennzeichnet ist. Die einzige 
Maarbildung ist der Maarkessel des ehemaligen Duppacher Weihers. In Vulkanen und 
Basaltströmen erfolgt verbreitet Gesteinsabbau.

•	 Kyll und Oosbach bilden die Hauptgewässer. Sie sind in großen Teilen naturnah aus-
gebildet und durchziehen die Landschaftseinheit in weiten Schlingen.

•	 Die Wald-Offenland-Verteilung ist ehr unterschiedlich. Während im Nordteil die 
Waldflächen kleinflächig auf vulkanische Kuppen und steilere Talhänge beschränkt 
sind, ist der Südteil (Kammwald) mit Ausnahme von einzelnen Rodungsinseln (z.B. 
Weißenseifen) und größeren Tälern bewaldet. In den Waldflächen überwiegen Nadel-
forste. Lediglich die Vulkankuppen und Kalkrücken weisen einen hohen Laubwald-
anteil auf. Als Besonderheit sind die Gesteinshaldenwälder zu erwähnen, die groß-
flächig westlich von Birresborn auftreten.

•	 Acker und Grünland prägen traditionell die Offenlandbereiche im zentralen Teil des 
Landschaftsraums. Die typischen Magerrasen und Trockenrasen der Tuffhänge sowie 
Heideflächen sind heute noch vereinzelt und kleinflächig vorhanden (z.B. Kalkmager-
rasen um Lissendorf, Magergrünland am Standortübungsplatz Lissingen). Besonders 
in den Tälern von Kyll und Oosbach sind charakteristische Feuchtwiesen ausgeprägt.

•	 Die Siedlungsstruktur ist überwiegend durch Haufendörfer und Einzelhöfe sowie ein-
zelne Mühlen gekennzeichnet. In einigen Orten ist die Dorfstruktur fast unverändert 
erhalten. In den meisten Dörfern sind die alten Ortskerne erhalten. Als historisch 
bedeutsame Bauwerke sind u.a. die Burg in Lissingen und die Kasselburg bei Pelm 
zu erwähnen.

•	 Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

•	 Der Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb eines Natura 2000- oder Natur-
schutzgebietes.
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Kriterium Beschreibung

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-,  
Landschaftsschutz, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Natur-
park, Biosphärenreservate

Lage innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Gerolstein und Umgebung (LSG-7233-
013)

Kulturdenkmäler nach § 8 
DSchG Rheinland-Pfalz

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild lebender 
Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.

Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Ab-
wehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigen-
tümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge 
der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 
WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen. 

•	 Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das 
Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten an, die auf Basis von Berech-
nungen auf die Gefahren von Sturzfluten nach extremen Regenfällen hinweisen. Re-
gionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei betrachtet.

•	 Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
„Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereig-
nisse“ (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in 
etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) ent-
spricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ weitere Ein-
blicke.

•	 Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berücksich-
tigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.

•	 Da bislang kein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept existiert, sind 
aktuell keine weitergehenden Maßnahmen durch die Kommune geplant. Um der 
Selbstverpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu werden, wird empfohlen, die 
Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zu 
überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen.
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Kriterium Beschreibung

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Fläche für die Landwirtschaft (Quelle Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde 
Gerolstein)

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt; parallele Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes im Bereich des Geltungsbereiches (rote Balkenlinie)

Bestand: 

Teiländerung
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 
- Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiet festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Analog Abs. 2 ist deren Zweck
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nut-
zung des Gebietes mit einer Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planungsrechtlich vor-
zubereiten.

Deshalb sind innerhalb des Sondergebietes 
Anlagen zur Erzeugung und Speicherung 
von Strom aus solarer Strahlungsenergie, 
einschließlich deren Nebenanlagen, zuläs-
sig. 

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung des Sonsti-
gen Sondergebietes „Photovoltaik“ sind 
Zuwegungen zulässig. 

Es ist davon auszugehen, dass das im 
Plangebiet anfallende Regenwasser - wie 
bisher - vor Ort versickern wird. Zur Ablei-
tung von nicht versickertem Regenwasser 
sind im Bedarfsfall entsprechende Einrich-
tungen zur Entwässerung (z.B. Entwässe-
rungsrinnen, -becken und -mulden) samt 
erforderlichem Zubehör zulässig, wobei im 
weiteren Verfahren geklärt wird, ob v.g. Ein-
richtungen erforderlich sind.

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

Nutzungsart
SOPV

Anlagenhöhe 
3,5 m

GRZ
max. 0,6

-
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Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhe bau-
licher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen 
in das Landschaftsbild. Innerhalb der zuläs-
sigen Höhe können alle technischen Mög-
lichkeiten für eine möglichst optimierte 
Photovoltaiknutzung ergriffen werden.

Grundflächenzahl

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Der Orientierungswert für die bauliche Nut-
zung liegt in sonstigen Sondergebieten bei 
einer Grundflächenzahl von 0,8.

Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
ist eine Grundflächenzahl von 0,6 für die 
projizierte überbaubare Fläche erforderlich, 
um die Belegungsdichte der Modultische zu 
regeln. Im Unterschied zu sonstigen bauli-
chen Anlagen bringen Photovoltaikanlagen 
in aufgeständerter Bauweise einen sehr ge-
ringen Versiegelungsgrad mit sich. Der tat-
sächliche Versiegelungsgrad wird durch 
die Verankerung der Unterkonstruktion 
für die Photovoltaikmodultische im Bo-
den sowie durch die Flächen von Wechsel-
richtern, Trafogebäuden und parkinternen 
Zuwegungen hervorgerufen. 

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlage an den vorgesehenen Stellen. Die 
Baufenster sind ausreichend groß dimensio-
niert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maxima-
le Ausnutzung der Flächen im Plangebiet 
möglich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb der überbaubaren Grundstücks
flächen angelegt werden, um einen gere-
gelten Betriebsablauf inklusive Wartung 
und Pflege der Photovoltaik-Anlage zu ge-
währleisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser können entsprechende 
Einrichtungen zur Entwässerung samt erfor-
derlichem Zubehör gebaut werden.

Fläche, die von der Bebauung 
freizuhalten bzw. nur ein-
geschränkt bebaubar ist, hier: 
Bauverbotszone der K 77 und K 
31 (15m)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Die entsprechend gekennzeichnete Bauver-
botszone zu den Kreisstraße K 77 und K31 
wird gem. § 22 LStrG nachrichtlich über-
nommen und als Fläche, die nicht bzw. nur 
eingeschränkt bebaubar sind, festgesetzt. 

Verkehrsflächen besonde-
rer Zweckbestimmung; hier: 
Feldwirtschaftsweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die der allgemeinen Erschließung dienen-
den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
werden in der Planzeichnung durch Stra-
ßenbegrenzungslinien festgelegt. Die Stra-
ßenbegrenzungslinie des nördlichen Feld-
wirtschaftsweges fällt mit der Grenze des 
Geltungsbereiches zusammen.

Anschluss an öffentliche Stra-
ßenverkehrsflächen, hier: Ein- 
und Ausfahrtsbereich

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Mit der Festsetzung des Ein- und Ausfahrt-
bereiches wird sichergestellt, dass die Ein-
und Ausfahrten langfristig an den verkehrs-
technisch günstigen Position angelegt wer-
den und keine weiteren Ein- und Ausfahrt-
bereiche an anderer Stelle hergestellt wer-
den können.

Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Entlang der Straßenverkehrsfläche der K 77 
und der K 31 wird innerhalb der Bauver-
botszone eine Grünfläche festgesetzt.  

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz von Bodenbrütern sowie von 
Jagdwild werden Bauzeitenregelungen in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

Um die Bejagung der Anlage und die Ag-
gregation von Nahrungsschwärmen zu be-
günstigen, müssen Modulgassen mindes-
tens die doppelte Flügelspannweite des 
Rotmilans, sprich 3,5 m breit sein – oder 
günstiger alternierende Eng- und Weitstel-
lung bei gleichem Freiflächenansatz bieten.

Zum Boden- und Grundwasserschutz ist die  
Betankungen und die Lagerung von Kraft-
stoffen, Hydraulik- und Mineral-ölen sind 
nur auf befestigten und gegenüber dem 
Untergrund abgedichteten Flächen in da-
für zugelassenen Behältnissen erlaubt. Auf 
der Baustelle sind Ölbindemittel in ausrei-
chender Menge vorzuhalten. Betonfahrzeu-
ge und -maschinen sind nur auf eigens für 
diesen Zweck eingerichteten Anlagen und 
Flächen zu reinigen. Betonreste und -abfäl-
le dürfen nicht im Baufeld abgelagert oder 
zwischengelagert werden, sondern sind 
umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen.

Zur Sicherstellung der fachgerechten Um-
setzung der geplanten Vermeidungs-, Mini-
mierungs- und Kompensationsmaßnahmen 
werden Bau der Freiflächen-Photovoltaik-
anlage sowie die Entwicklung der landes-
pflegerischen Maßnahmen durch eine Öko-
logische Baubegleitung überwacht, koordi-
niert und dokumentiert.

Aufgrund der nachgewiesenen Feldlerchen-
brut sind Maßnahmen zur Brutraumaufwer-
tung angezeigt. Innerhalb des Solarparks 
sind insgesamt 5 Aussparungen in einer 
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Flächengröße von mind. 40 m2 und einer 
Mindestkanten-länge von 5 m anzulegen. 
Innerhalb der Aussparungen ist die Grasnar-
be zu entfernen. Der aufkommende Pflan-
zenbewuchs ist mittels Grubber, Egge oder 
Bodenfräse jährlich im Zeitraum 1. Sep-
tember bis Ende Februar zu entfernen. Die 
Schutzstreifen entlang des Waldes entfal-
len aufgrund des Meideverhaltens der Feld-
lerche zu Vertikalkulissen (Waldränder). Da-
her sind die Aussparungen in einem genü-
gend großen Abstand anzulegen. Falls die 
genannten 5 Aussparungen in der festge-
legten Größe nicht möglich sind, ist der Ver-
lust der Feldlerchenreviere zusätzlich durch 
externe Maßnahmen im adäquaten Umfang 
auszugleichen.

Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Zur Begrünung der Fläche wird innerhalb 
des geplanten Solarparks ist die ackerbau-
liche Bewirtschaftung (aktuell Einsaatgrün-
land, Einsaatbrache) eingestellt und gemäß 
den Vorgaben des Umweltberichtes einge-
säht.

Zur Eingrünung der Anlage wird entlang der 
Straßenverkehrsflächen der K 77 und der K 
31 eine Sichtschutzhecke gepflanzt. 

Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Zur Eingrünung der Anlage und zur Ergän-
zung der Sichtschutzhecken entlang der 
Straßenverkehrsflächen der K 77 und der 
K 31 ist die bestehende Hecke am Südrand 
der Anlage zu erhalten. 

Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb des sonstigen Sondergebietes 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich aller 
Nebeneinrichtungen und Fundamente in-
nerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren 
zurückzubauen. Ein Repowering der Anla-

ge gilt nicht als Betriebsende und bleibt von 
der Rückbauverpflichtung unberührt. Als 
Folgenutzung wird eine Landwirtschaftsflä-
che festgesetzt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vor-
schriften (gem. § 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. LBauO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 88 der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz gestalterische Festsetzun-
gen getroffen werden. 

Die Einzäunung der Photovoltaik-Anla-
ge dient dem Schutz vor Sachbeschädi-
gung und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist 
so ausgestaltet, dass die Einzäunung nach 
Möglichkeit keine Barriere für Klein- und 
Mittelsäuger darstellt. 
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 Satz 1 des EEG 2023 der Errichtung 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt 
wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Aufgrund der Größe könnten von dem ge-
planten Solarpark visuelle Beeinträch-
tigungen mit Störungen der direkten 
Wohnumfeldqualität ausgehen. 

Eine kritische Immissionssituation gem. 
den „Hinweisen zur Messung, Beurtei-
lung und Minderung von Lichtimmmissio-
nen“ der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz besteht, wenn der 
Immissionsort weniger als 100m in westli-
cher oder östlicher Lage entfernt ist. 

Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutref-
fend.  

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt es 
sich um die Wohnbebauung entlang der Ei-
gelbacher Straße in der Ortsgemeinde Kopp 
in ca. 550 m Entfernung. Der Siedlungskör-
per wird jedoch aufgrund der Entfernung 
sowie eine dazwischen liegende Waldflä-
che und der vorherrschenden Topographie 
von dem Plangebiet getrennt. Alle anderen 
Wohnnutzungen liegen in deutlich größe-
ren Entfernungen. Aufgrund der großflächig 
umgebenden, sichtverschattenden Gehölz-
bestände wird die Fläche mit Sichtbezügen 
deutlich eingeschränkt. Wenn überhaupt 
wird von den Wohngebieten aus nur ein 
sehr eingeschränkter Sichtbezug bestehen.

Grundsätzlich sind Solarparks emissions-
arm und verursachen betriebsbedingt kaum 

Lärmbelastungen. Die baubedingten Lärm-
emissionen werden aufgrund der Bauart 
von Solarparks zeitlich sehr begrenzt sein, 
so dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von Fotovoltaikfreiflä-
chenanlagen ein Unfall- oder Katastrophen-
risiko aus, da solche Anlagen keine gefähr-
denden Stoffe beinhalten. Hinsichtlich des 
Brandschutzes sind entsprechende Schutz-
konzepte mit der örtlichen Feuerwehr abzu-
stimmen. Davon unabhängig sind aufgrund 
der großen Entfernung zu den nächsten 
Siedlungen bei Bränden keine Auswirkun-
gen auf den Menschen zu erwarten.

Von einer Fotovoltaikfreiflächenanlage  
könnten daher lediglich störende Lichtref-
lektionen/Blendwirkungen der PV-Modu-
le ausgehen. Hinsichtlich einer möglichen 
Blendwirkung kritisch sind Immissionsor-
te, die vorwiegend west- bis südwestlich 
und östlich bis südöstlich einer PV-Anlage 
liegen und nicht weiter als 100 m von die-
ser entfernt sind. Aufgrund der ausreichend 
großen Entfernung zu den nächsten immis-
sionsrelevanten Nutzungen (Wohngebie-
te) sind schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Lichtimmissionen und deren Blend- 
wirkungen daher nicht zu erwarten. 

Zusätzlich trägt die standardisiert auf den 
Solarzellen aufgebrachte Antireflektions-
schicht dazu bei, die durch die PV-Module 
entstehenden Lichtreflektionen auf ein Min-
destmaß (1 - 4 % reflektiertes Licht) redu-
ziert werden.  

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Betrieb des Solarparks elektrische Energie 
ohne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, im vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Fotovoltaikfreiflächen-

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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anlagen als technische und eingezäunte 
Anlage verändert werden. Dies kann ent-
weder infolge einer Verringerung von Flä-
chen mit landschaftsbezogener Erholungs-
nutzung ausgelöst werden oder durch eine 
erhebliche negative Veränderung der Erho-
lungseignung und -qualität benachbarter 
Erholungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung 
als landwirtschaftlich, schwerpunktmäßig 
ackerbaulich genutztes Offenland ohne be-
sondere Erlebnisqualität hat das Plangebiet 
für die Erholungsnutzung nur eine geringe 
Bedeutung. 

Um speziell ausgewiesene und entspre-
chend ausgestattete Wanderwege oder 
landschaftsbezogene Erholungsgebiete 
mit erholungsspezifischen Infrastruktu-
ren wie Wanderhütten, Einkehrmöglichkei-
ten, touristische Aussichtspunkten, speziel-
len Ausflugszielen, etc. handelt es sich bei 
dem im Einwirkungsbereich des geplanten 
Solarparks liegenden Flächen nicht.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes sowie die Er-
holungsfunktion

„Der geplante Solarpark liegt im Natur-
raum „Kyll-Vulkaneiffel“ (276.5), der als 
offenbetonte Mosaiklandschaft charakteri-
siert wird. Insgesamt bedingt die bergig-hü-
gelige Landschaftsstruktur im Wechsel mit 
Wald und Offenlandflächen und die über-
wiegend ländliche Struktur eine hohe Land-
schaftsbildqualität.

Grundsätzlich ist bei großen technischen 
Anlagen wie dem geplanten Solarpark zu-
nächst von einer hohen Eingriffsintensität 
in Bezug auf das Schutzgut auszugehen. 
Die erhöhte Lage ist ein weiteres die Er-
heblichkeit bestimmender Faktor. Aufgrund 
der Topographie und der abschirmenden 
Waldflächen im Norden besteht zunächst 
lediglich eine Einsehbarkeit von Süden. In 
dieser Richtung befindet sich in ca. 2,5 km 
Entfernung die Ortschaft Birresborn, zu der 
aufgrund der Lage im Kylltal jedoch kei-
ne Sichtverbindungen bestehen. Die einzi-
ge vom geplanten Anlagenstandort aus er-
kennbare Ortslage ist die von Büscheich in 
5,5 km Entfernung. (...)

Die Wirkfaktoren beschränken sich daher im 
Wesentlichen auf den Nahbereich, d.h. die 
den Standort tangierenden Kreisstraßen, 
wobei Spiegelungen/Blendwirkungen auf-
grund der südexponierten Modultische nicht 
auszuschließen sind.“ (Quelle: Umweltbericht 

zum Bebauungsplan sowie zur Änderung des Flächen-
nutzungsplans „Freiflächen-Fotovoltaikanlage Hinter-
hausen“, Stadt Gerolstein; ARK Umweltplanung und 
-consulting, Piesbacher Str. 40, 66701 Beckingen; 
Stand: 03.02.2026)

Auswirkungen auf die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege

„Der Geltungsbereich umfasst 3 Acker-
schläge auf den jeweiligen Flurstücken 12, 
13 und 14, wobei der nördliche Schlag zwi-
schenzeitlich brachgefallen ist und die übri-
gen Schläge aktuell als Einsaatgrünland ge-
nutzt werden. 

Durch die zukünftige Bewirtschaftung der 
bisherigen Ackerflächen als extensives 
Grünland und die Anlage einer grenzstän-
digen naturraumtypischen Hecke darf der 
Eingriff i.S.d. Eingriffsregelung trotz der (ge-
ringen) Versiegelung durch die Rammstän-
der, Trafogebäude und der Teilversiegelung 
durch Erschließungswege bilanziell als voll-
ständig ausgeglichen gelten. 

Die beiden Arten der Erfassung von Hor-
tulus 2023 (Feldlerche, Baumpieper) konn-
ten als Brutvogel verifiziert werden, wobei 
nur die Feldlerche 2025 innerhalb des Gel-
tungsbereiches mit aktuell fünf Brutpaa-
ren vorkommt. Als weiterer Brutvogel wur-
de die Goldammer am Rand der angrenzen-
den Fichtenwälder erfasst.

Für die Feldlerche sind in angemessener 
Weise Ausgleichsmaßnahmen festzule-
gen. Diese können innerhalb des Solarparks 
durch die Aussparung von ausreichend gro-
ßen Belegungslücken (Anlage als Schwarz-
brache) oder adäquate Maßnahmen auf 
umliegenden landwirtschaftlichen Flächen 
erfolgen. Für den Rotmilan gab es anhand 
von Flugbewegungen keine Hinweise auf 
einen Horst im Umfeld. Für den nicht ge-
nau qualifizierbaren Nahrungsraumverlust 
erscheinen Kompensationsmaßnahmen ar-
tenschutzrechtlich zwar nicht begründet, 
dennoch wird ein möglichst hoher Reihen-
abstand zwischen den Modultischen emp-
fohlen.

Die Planungsfläche hat keine Bedeutung als 
Rastgebiet für Zugvögel.

Auch für die lokale Fledermausfauna kann 
angenommen werden, dass sich die Pla-
nungsfläche selbst nicht in besonderem 
Maße als Jagdgebiet eignet. Mit einer höhe-
ren Aktivität ist in den randlichen Baumrei-
hen, Hecken oder Waldrändern zu rechnen. 
Quartiere werden nicht betroffen und da al-
le randlichen Gehölze von der Belegungs-
fläche ausgenommen werden bleiben sie 
als Leitstrukturen erhalten. Mit einem Vor-
kommen weiterer planungsrelevanter Ar-
ten ist aufgrund der bekannten Verbreitung 
oder der Habitatbedingungen am Stand-
ort nicht zu rechnen. Die in den Saumbe-
reichen entlang des Geltungsbereichs mög-
liche Zauneidechse konnte nicht nachge-
wiesen werden. Unter den weiteren abio-
tischen Schutzgütern Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaftsbild lässt sich kei-
ne besondere qualitätsbezogene Disposi-
tion oder erhebliche Wirkung durch das 
Planungsvorhaben ableiten. Insbesonde-
re ist aufgrund der fehlenden Sichtverbin-
dungen zu Siedlungsbereichen eine erheb-
liche Wirkung auf das Landschaftsbild aus-
zuschließen. Der Verlust an Bodenfunktion 
durch die geringe Versiegelung dürfte aus 
pedologischer Sicht durch die Aufgabe der 
Intensivbewirtschaftung kompensiert wer-
den.“ (Quelle: Umweltbericht zum Bebauungsplan 
sowie zur Änderung des Flächennutzungsplans „Frei-
flächen-Fotovoltaikanlage Hinterhausen“, Stadt Ge-
rolstein; ARK Umweltplanung und -consulting, Pies-

bacher Str. 40, 66701 Beckingen; Stand: 03.02.2026)

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer Fotovoltaikfreiflächenanlagen nicht 
aus. Erhebliche Beeinträchtigungen können 
daher ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weitaus 
größten Teil des Plangebietes bleiben sämt-
liche Bodenfunktionen erhalten. Aufgrund 
der vorhandenen Feldwirtschaftswegen im 
direkten Umfeld sind keine zusätzlichen ex-
ternen Erschließungsmaßnahmen notwen-
dig. Im Allgemeinen wird das Schutzgut 
Boden bei PV-Freiflächenanlagen nur ge-
ringfügig beeinträchtigt. Zudem handelt es 
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sich um eine lediglich temporäre Bodenin-
anspruchnahme, da nach der Aufgabe der 
photovoltaischen Nutzung ein kompletter 
Rückbau der Versiegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Ein spürbar positiver Effekt entsteht 
demgegenüber durch die zukünftige 
Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung, da der Wegfall des Nährstoff- 
und Pflanzenschutzmitteleintrags sowie 
bei den betroffenen Ackerflächen zusätzlich 
die langjährige Bodenruhe dem Boden die 
Möglichkeit zur Regeneration schafft.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich kei-
ne natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im 
direkten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. 

Dem Gebiet kommt eine lediglich allge-
meine Bedeutung bezüglich des Grund-
wassers zu. Die geringfügige Verringe-
rung der für die Infiltration von Regenwas-
ser vorhandenen Fläche infolge der klein-
flächigen Versiegelungen ist weder für den 
Oberflächenabfluss noch die Grundwas-
serneubildung von Bedeutung. Das anfal-
lende Niederschlagswasser kann dezentral 
unter den Photovoltaikmodulen versickern. 
Durch die lückenhafte Montage der ein-
zelnen Module entsteht keine Konzentra-
tion des Niederschlagswassers an den Mo-
dulkanten. Da der Boden weitgehend un-
verändert erhalten bleibt und daher des-
sen Versickerungsfähigkeit nicht verändert 
wird, wird die Grundwasserneubildungsra-
te trotz punktueller Versiegelungen und der 
Überdeckung mit Modulen im Vergleich zur 
Ausgangssituation gleich bleiben. Eine Re-
duzierung der Grundwasserneubildung und 
damit eine quantitative Veränderung des 
Grundwassers sind demzufolge nicht zu er-
warten. Zu größeren Tiefbaumaßnahmen, 
die eine Grundwasserabsenkung verursach-
ten könnten, oder zu Gründungen in einem 
Bereich mit hoch anstehendem Grundwas-
ser wird es nicht kommen. Dadurch ver-
ursachte Beeinträchtigungen sind daher 
ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 

Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich 
ausschließlich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Bei Realisierung des Vorhabens ge-
hen daher für die Dauer der Nutzung der 
Flächen als Fotovoltaikfreiflächenanlagen 
die Ackerflächen temporär verloren; aller-
dings können die Flächen durch Beweidung 
weiterhin zum Beispiel zum Beweiden wei-
terhin genutzt werden.

Solarparks leisten einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. Die 
Landwirte sind durch den temporären Weg-
fall von Teilen ihrer Produktionsflächen nicht 
in ihrer Existenz gefährdet. Auf den Flächen 
werden keine Pestizide oder sonstige für 
Flora und Fauna schädlichen Substanzen 
eingetragen. Darüber hinaus wurde eine 
Rückbauverpflichtung und Folgenutzung 
„Landwirtschaft“ per Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Somit ist 
gewährleistet, dass die überplanten Flächen 
nach Beendigung der photovoltaischen 
Nutzung wieder für die Landwirtschaft zur 
Verfügung stehen können.

Die durchschnittliche Ertragsmesszahl (EMZ) 
von Gerolstein liegt bei 37 der Gemarkung 
Hinterhausen bei 34,2. Die am Standort 
gemittelte EMZ liegt bei ca. 31 und damit 
unter den Mittelwerten der Gemarkung und 
der Gemeinde. Damit wird die Maximalwer-
te nach dem Kriterium der Obergrenze der 
Ackerzahl der von der Planung betroffenen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen eingehal-
ten. 

Durch den Vorhabenträger wurden bei den 
betroffenen Landwirten Unbedenklichkeits-
schreiben eingeholt, welche bestätigen, 
dass die Planung keine Existenzgefährdung 
für die Landwirte bedeutet.

Die Stadt Gerolstein verfügt über 565 ha 
Ackerland (Quelle: Freie Daten und Diens-
te der Vermessungs- und Katasterverwal-
tung Rheinland-Pfalz, basemap.de, Stand 
19.02.2025).Die vorliegende Planung 
nimmt ca. 3,98 ha Ackerland in Anspruch. 
Dies entspricht ca. 0,7 % der Ackerfläche 
auf Gemeindefläche. Das vorgegebene Ziel 
der 2% wird somit eingehalten.

Zudem wird in § 2 Satz 1 des EEG 2023 
der Errichtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Der bewirtschaftende Landwirt ist mit der 
Planung einverstanden und stellt die Flä-
chen zur Verfügung. Aus den genannten 
Gründen und aufgrund der besonderen Be-
deutung der Nutzung regenerativer Ener-
gien ist die Inanspruchnahme dieser land-
wirtschaftlichen Nutzflächen vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen. Die vor-
handenen Waldflächen in der Umgebung 
bleiben in ihrem Bestand erhalten.  

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Versorgung bekannt. Die in 
der Fotovoltaikfreiflächenanlagen gewon-
nene Energie wird in das örtliche Stromnetz 
eingespeist. Ein Wasseranschluss ist nicht 
erforderlich und entsprechend nicht vor-
handen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der K 77 ab-
gehend - gewährleistet.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrol-
le bzw. Instandhaltung der Fotovoltaikfrei-
flächenanlagen.

Im Zuge der Bauantragsstellung wird ein 
Blendgutachten angefertigt, sodass auch 
mögliche Blendwirkungen auf Verkehrsteil-
nehmer ausgeschlossen werden können. 
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Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Fotovoltaikfreiflächenan-
lagen sind somit nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplan-
ten Fotovoltaikfreiflächenanlagen kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-
tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutz-
gebiete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf private Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange des Umwelt-
schutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

•	 Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Foto-
voltaikfreiflächenanlage Ackerflächen tem-
porär verloren; allerdings können die Flä-
chen durch Beweidung weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt werden.

Aus Sicht der Stadt überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungspla-
nes sprechen.

Gewichtung und Abwägungs-
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, insbe-
sondere dass die Errichtung und der Betrieb 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien im überragenden öffentlichen In-
teresse liegen und der öffentlichen Sicher-
heit dienen überwiegen deutlich. Es gibt 
keine erheblich negativen Auswirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild, gesunde 
Wohnverhältnisse, umweltschützende Be-
lange, den Verkehr oder die Ver- und Ent-
sorgung.  Insgesamt kommt die Abwägung 
zu dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der 
Planung möglich ist.


